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Präambel 

Der Rat der Stadt Beckum hat am 13. Februar 2020 folgende Richtlinie zur Gewährung von 

Zuschüssen im Rahmen des Hof- und Fassadenprogrammes Innenstadt Beckum (Richtlinie 

Hof- und Fassadenprogramm Innenstadt Beckum) beschlossen: 

In der am 5. Juli 2012 vom Rat der Stadt Beckum beschlossenen Fortschreibung des Inte-

grierten Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt Beckum ist als ein wesentliches 

Ziel die qualitative Aufwertung und Entwicklung des Stadtbildes genannt. 

Hierzu ist für die Innenstadt Beckum unter anderem vorgesehen, Maßnahmen zur Fassa-

denverbesserung, Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von Hof- und 

Gartenflächen sowie an Außenwänden und Dächern auf privaten Grundstücken durchzu-

führen. 

Die Eigentümerinnen und Eigentümer sollen durch ein Anreizprogramm zur Herrichtung 

ihrer Grundstücke mobilisiert und unterstützt werden. 

Das Hof- und Fassadenprogramm Innenstadt wird mit Mitteln des Bundes und des Landes 

Nordrhein-Westfalen gefördert. Deren Bewilligungszeitraum und somit das Förderpro-

gramm nach dieser Richtlinie endet am 31. Dezember 2023. 

§ 1 

Ziel und Zweck der Förderung 

(1) Die Stadt beabsichtigt, durch das Hof- und Fassadenprogramm das Erscheinungsbild 

der Innenstadt Beckum zu verbessern und gewährt einen finanziellen Zuschuss. Der 

Bund und das Land Nordrhein-Westfalen fördern solche Maßnahmen zur Stadtent-

wicklung und Stadterneuerung. 

(2) Mit der finanziellen Unterstützung soll die private Investitionsbereitschaft angeregt 

werden. Es geht hierbei um eine entscheidende stadtgestalterische Verbesserung im 

Erscheinungsbild sowie eine Attraktivitätssteigerung. 

(3) Dazu zählen zum Beispiel die Herrichtung von Hof- und Gartenflächen, die Beseiti-

gung von Versiegelung, die Herstellung von Begrünung sowie die Herrichtung der 

Fassaden. 

§ 2 

Fördergebiet 

Das Fördergebiet wird wie in der Anlage dargestellt, räumlich wie folgt begrenzt: Markt, 

Nordstraße, Oststraße, Weststraße bis Hausnummer 40, Nordwall die ungeraden Haus-

nummern 35 bis 49, Hühlstraße, Kirchplatz, Propsteigasse sowie Clemens-August-Straße 

die Hausnummern 1 bis 11. 

§ 3 

Antragsberechtigte 

(1) Antragsberechtigt sind nur Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Erbbauberechtig-

te von Gebäuden, baulichen Anlagen und Grundstücken, die im Fördergebiet nach § 2 

liegen. 

(2) Einrichtungen des Bundes, des Landes und kommunale Einrichtungen sind nicht an-

tragsberechtigt. 
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§ 4 

Fördergegenstand 

Maßnahmen an Hof- und Gartenflächen, Fassaden, Giebeln und Dächern werden gefördert, 

wenn sie von der öffentlichen Verkehrsfläche des Fördergebietes nach § 2 aus sichtbar 

sind. 

a) Der Erhalt und die Verbesserung des Ortsbildes sind Grundlage einer Förderung. 

b) Gefördert werden die Kosten für Material, Arbeitslohn, Nebenkosten, wie fachliche 

Beratung und Bauleitung, Gerüste, vorbereitende Arbeiten, die im direkten Zusam-

menhang zur Maßnahme stehen, und Ähnliches. 

c) Für folgende Einzelmaßnahmen ist eine Förderung möglich, wobei die Gestaltungs-

grundsätze nach § 5 zu beachten sind. 

Hof- und Gartenflächen 

Gefördert werden Maßnahmen mit dem Ziel einer verbesserten Gestaltung, der Entsiege-

lung von Flächen oder einer Begrünung. 

Hierzu gehören insbesondere: 

a) Gärtnerische Gestaltungen, die vom öffentlichen Raum einsehbar sind, zum Beispiel 

Anlegen von Spiel- und Wegeflächen, Anlegen von Gärten für Mieterinnen und Mie-

tern und Pergolen. 

b) Gestalterische Anpassungsarbeiten zum öffentlichen Raum hin, zum Beispiel Anpflas-

terung und Abgrenzung durch Mauern. 

Nicht gefördert werden: 

a) Künstlerische Einrichtungen und Anlagen, wie Skulpturen, Brunnen. 

b) Errichtung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (einschließlich Carports und Garagen). 

c) Gestaltung und Ausbau von Lichthöfen. 

d) Maßnahmen an Neubauten, deren Bezugsfertigkeit weniger als 5 Jahre seit dem Tag 

der Antragstellung zurückliegt. 

Fassaden und Dächer 

Gefördert werden Maßnahmen mit dem Ziel einer verbesserten oder erneuerten Gestal-

tung von Fassaden und Dächern. 

Hierzu gehören insbesondere: 

a) Neuanstrich erhaltenswerter Fassaden, die Neugestaltung von Fassaden, Reinigung 

von Sichtmauerwerk, sowie Instandsetzung von Fassadenornamenten (Stuck und 

Ähnliches), wenn dadurch eine Verbesserung des Straßenbildes erreicht wird. 

b) Erneuerung und Instandsetzung historischer und erhaltenswerter Fenster, Türen und 

Tor, wenn das ursprüngliche Erscheinungsbild erhalten bleibt beziehungsweise wie-

derhergestellt wird. 
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c) Begrünung von Fassaden, Brandwänden, Mauern und sonstiger Gebäudeteile, sofern 

wertvolle Gestaltungselemente der Fassade nicht beeinträchtigt werden. Als Begrü-

nung werden Rankgerüste mit Kletterpflanzen anerkannt. 

d) Beseitigung von ortsbildstörenden Anlagen und Bauteilen. 

Nicht gefördert werden:  

a) ausschließliche Reparaturarbeiten, 

b) das Verblenden von Fassaden, 

c) der Einbau von Wärmedämmverbundsystemen, 

d) Außenwerbung, 

e) Maßnahmen, die den stadtgestalterischen Zielen dieser Richtlinie entgegenstehen. 

§ 5 

Gestaltungsgrundsätze 

Bei der Neu- oder Umgestaltung muss auf die vorhandene Bebauung Rücksicht genom-

men werden. Dies betrifft die Form, den Umfang, den Maßstab und die Gliederung der 

Maßnahme. Werkstoff und Farbgebung müssen auf die vorhandene Bebauung und die 

engere Umgebung Rücksicht nehmen. 

Die gestalterische Einheit eines Bauwerks und Architekturelements, die für das historische 

Stadtbild, für die Entstehungszeit eines Gebäudes beziehungsweise Gebäudeensembles 

oder handwerklich wertvoll ist, ist zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen. 

Der Gesamteindruck der geförderten Maßnahme darf durch etwaige andere, nicht geför-

derte Maßnahmen, nicht beeinträchtigt werden. 

Fassadengestaltung 

Die umgestaltete Fassade muss gestalterisch zum bestehenden Gebäude und zu den Ge-

bäuden in der Nachbarschaft passen. 

Fassadenöffnungen 

a) Straßenseitige Fassaden sind in allen Geschossen durch Fassadenöffnungen zu glie-

dern. Öffnungen müssen als Einzelöffnungen erkennbar sein. Die Summe der einzel-

nen Fensterbreiten muss mindestens 30 Prozent und darf maximal 75 Prozent der je-

weiligen Frontlänge betragen. 

b) Nutzungsbedingte Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig. Die Pfeilerbreite 

zwischen Schaufenstern muss mindestens 24 Zentimeter betragen. Die zulässige 

Fensterbreite beträgt maximal 90 Prozent der Fensterhöhe. 

Die Schaufensterhöhe darf das lichte Maß des Erdgeschosses nicht überschreiten. 

Fenster 

Bei allen Fenstern sind rahmenlose Fensterkonstruktionen, reflektierende Fensterflächen 

oder solche aus Glasbausteinen unzulässig. Verglasungen sind nur aus unbehandelten, 

glatten und farblosen Gläsern zulässig. 
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Fassadenmaterialien 

Zur Gestaltung der Fassade müssen ortsübliche Materialien verwendet werden. Holzver-

kleidungen, Fliesen- oder Blechverkleidungen oder ähnliche Materialien, sind nur als un-

tergeordnete Fassadenelemente zulässig, sofern sie sich in das Gesamtbild einfügen. Re-

flektierende Materialien oder Materialien, die als Kunstprodukt andere natürliche Baustoffe 

imitieren, sind unzulässig. 

Farbgebung 

Alle Maßnahmen, die eine Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes von Fassaden be-

wirken, sind bezüglich ihrer Farbgebung in das Umfeld einzufügen. Die Farbgebung darf 

nicht störend wirken und muss sich in ihren Farbwerten an den vorhandenen Farben so-

wohl der jeweiligen Fassade als auch der umgebenden Gebäude sowie des jeweiligen Stra-

ßenzugs orientieren. 

Technische Einrichtung 

Konstruktive und technische Hilfsmittel wie Montageleisten, Kabelzuführungen oder Trans-

formatoren sind verdeckt anzubringen. 

Dächer und Außenantennen 

a) Die Dacheindeckungen sind in roten, braunen oder schwarzen nicht reflektierenden 

Farben auszuführen. 

b) Schiefer-, Blei- oder Blecheindeckungen sowie andersartige beziehungsweise anders-

farbige Dachziegel sind nur zulässig, wenn sie sich in die Gesamtgestaltung des Bau-

werks sowie in das Umfeld einfügen. 

c) Antennen sind dem öffentlichen Straßenraum abgewandt anzubringen, sofern dies 

empfangstechnisch möglich ist. Größe und Gestaltung sind dem Gebäude anzupas-

sen. Je Gebäude ist nur eine Außenantenne – gleich welchen Systems, zum Beispiel 

Parabolantennen, DVB-T – zulässig. 

Werbeanlagen 

a) Die Anbringung von Werbung ist auf das Erdgeschoss begrenzt. 

b) Werbeanlagen haben sich in Form, Dimension, Anordnung, Gestaltung, Werkstoff 

und Farbgebung dem baulichen Charakter der Fassade des jeweiligen Gebäudes und 

dessen Nachbargebäuden unterzuordnen. 

c) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der eigenen Leistung zulässig und direkt an der 

straßenseitigen Fassade anzubringen. Bei der Wahl des Anbringungsortes ist auf Fas-

saden gliedernde Elemente Rücksicht zu nehmen. 

Außenanlagen 

Flächenbefestigungen, die an den öffentlichen Raum grenzen und nicht durch Einfassun-

gen wie Mauern, Zäune oder Ähnliches abgegrenzt sind, sind im Material auf die Befesti-

gung der öffentlichen Fläche abzustimmen. 
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§ 6 

Höhe der Förderung 

(1) Als anrechenbare Kosten gelten Ausgaben für Maßnahmen, die unter § 4 als förderfä-

hig genannt sind und die den Gestaltungsgrundsätzen nach § 5 entsprechen. 

(2) Bezuschusst wird die Hälfte der anrechenbaren Kosten; maximal 60 Euro je Quadrat-

meter umgestalteter Fläche. 

(3) Der Förderbetrag darf die Summe von 6.000 Euro pro Grundstück innerhalb der 

Zweckbindung von 10 Jahren nach § 9 Absatz 2 nicht überschreiten. 

Im Ausnahmefall kann ein höherer Förderbetrag gewährt werden, wenn das Grund-

stück von besonderer städtebaulicher Bedeutung ist und durch Maßnahmen nach § 4 

und 5 das Erscheinungsbild des Fördergebietes nach § 2 verbessert wird. 

(4) Gefördert werden Maßnahmen, wenn die Kosten der Gesamtmaßnahme auf dem 

Grundstück 500 Euro überschreiten (Bagatellgrenze). 

(5) Für selbst geleistete Arbeit (Eigenleistung) wird kein Zuschuss gewährt. 

(6) Für Maßnahmen, die durch andere Förderprogramme gefördert werden beziehungs-

weise gefördert werden können, ist eine Förderung nach dieser Richtlinie ausge-

schlossen (keine Doppelförderung). 

§ 7 

Antragstellung, Verfahren und Auszahlung 

(1) Die Förderung ist ausschließlich mit dem unter www.beckum.de eingestellten Formu-

lar zu beantragen. Der Antrag ist bei der Stadt, mit der Darstellung der Gesamtmaß-

nahme, unter Angabe von Art und Umfang der Maßnahme, einem Angebot einer 

Fachfirma und der Verpflichtungserklärung einzureichen. Mit der Verpflichtungserklä-

rung verpflichten sich die antragstellenden Personen dazu, die Zweckbindung für die 

Dauer von 10 Jahren einzuhalten und diese Verpflichtung im Falle eines Eigentums-

wechsels an die Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolger weiterzugeben. 

Die Stadt kann weitere Unterlagen anfordern. 

(2) Ab einer Kostenhöhe von 3.000 Euro sind mit dem Antrag mindestens 3 Angebote 

vorzulegen. 

(3) Die Arbeiten müssen durch geeignete Fachfirmen ausgeführt werden. 

(4) Die Arbeiten sind innerhalb von 4 Monaten nach der schriftlichen Bewilligung abzu-

schließen, andernfalls erlischt der Anspruch. Eine Verlängerung der Frist ist nur aus-

nahmsweise und nur nach schriftlicher Zustimmung durch die Stadt zulässig. 

(5) Spätestens 6 Wochen nach Abschluss der Arbeiten ist der Stadt ein Nachweis der 

Verwendung einzureichen. Alle Rechnungen und Zahlungsbelege sind im Original 

vorzulegen.  

Damit Maßnahmen noch bis zum Ende des Bewilligungszeitraumes abgeschlossen 

und abgerechnet werden können, endet die Frist zur Einreichung des Verwendungs-

nachweises für Maßnahmen im Jahr 2023 am 30. September 2023. 

(6) Die Verwendung des Zuschusses ist entsprechend der Kostenrechnung vorzunehmen. 

http://www.beckum.de/
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(7) Ermäßigen sich die Gesamtkosten (förderfähige Kosten), so ermäßigt sich die Zuwen-

dung um den Anteil der Ersparnis. Eine nachträgliche Erhöhung des Zuschusses ist 

ausgeschlossen. 

(8) Nach Anerkennung des Nachweises und Feststellung der Kosten erfolgt die Auszah-

lung auf das vereinbarte Konto. 

§ 8 

Auskunftspflicht 

Auf Anforderung ist der Stadt Auskunft über die durchgeführten Maßnahmen bis zum En-

de der Zweckbindung nach § 9 Absatz 2 zu geben. 

§ 9 

Bewilligung und Zweckbindung 

(1) Die Bewilligung erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Mit den Arbeiten darf erst nach 

dessen Erhalt begonnen werden, anderenfalls sind die Bewilligung aufzuheben und 

bereits geleistete Beträge zurückzuzahlen. In begründeten Ausnahmefällen kann die 

Stadt durch schriftlichen Bescheid einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn genehmigen. 

(2) Um zu gewährleisten, dass die Um- oder Neugestaltung für längere Zeit Bestand hat, 

wird durch die Stadt eine Zweckbindung festgelegt. Die geförderten Maßnahmen ein-

schließlich der Einhaltung der in dieser Richtlinie genannten Gestaltungsgrundsätze 

müssen für 10 Jahre nach Fertigstellung der beantragten Zweckbestimmung dienen. 

(3) Alle im Rahmen der Förderung eingegangenen Verpflichtungen sind im Falle eines 

Eigentumswechsels auf die Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolger weiterzuge-

ben. 

§ 10 

Rechtsanspruch 

(1) Ein Rechtsanspruch auf Fördermittel nach dieser Richtlinie besteht nicht. 

(2) Die Förderung kann nur erfolgen, sofern ausreichend Haushaltsmittel im städtischen 

Etat vorhanden sind. 

(3) Über die Gewährung einer Förderung wird in der Reihenfolge des Antragseinganges 

entschieden. 

§ 11 

Ausnahmeregelung 

Die Förderfähigkeit von Maßnahmen, die von dieser Richtlinie nicht erfasst sind bezie-

hungsweise abweichen, wird im Einzelfall geprüft. Bei einer unbedenklichen Abweichung 

oder im begründeten Einzelfall kann die Stadt Ausnahmen zulassen. 
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§ 12 

Datenschutz 

(1) Die im Rahmen der Antragstellung nach § 7 zu verarbeitenden Daten werden auf 

Grundlage von § 3 Absatz 1 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen erhoben, verar-

beitet und gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zur Wahrneh-

mung einer im öffentlichen Interesse liegenden und erforderlichen Aufgabe. Eine 

Übermittlung der Daten an Dritte findet nicht statt. 

(2) Die Antragstellerin beziehungsweise der Antragsteller erhält mit Antragstellung ein 

Informationsblatt gemäß Artikel 13 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EURO-

PÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 

und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). 

§ 13 

Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Die Richtlinie tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft und am 

31. Dezember 2023 außer Kraft. 

Bekanntmachung 

Amtsblatt Beckum 

Jahrgang 2020/Nummer 04 

19. Februar 2020 
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Anlage 

Fördergebiet nach § 2 

 

Quellenvermerk Umgrenzung des Fördergebietes 

Datenlizenz Deutschland – Version 2.0  

Land NRW/Kreis Warendorf (2019) 
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